
Beitragsordnung des 1. Tanzsportclub Landshut (1. TSC 
Landshut) e.V. 

Stand: 15.03.2008 

1. Aufnahmegebühr 

Für die Aufnahme in den Verein fällt keine Aufnahmegebühr an. 

2. Jährlicher Mitgliedsbeitrag 

Erwachsene 75,00 € 

Kinder, Jugendliche, Auszubildende, Schüler, Studenten 50,00 € 

Ehepaare 130,00 € 

Familien ab drei Vereinsmitgliedern (max. zwei Erwachsene i. o. Sinne)  150,00 € 

Ehrenmitglieder  0,00 € 

3. Außerordentlicher Mitgliedsbeitrag  

Im Hinblick auf die Förderung des Leistungssportbereichs der Abteilung Tanzsport kann auf 
Beschluss des Vorstands ein außerordentlicher Mitgliedsbeitrag der betreffenden Tänzer zur 
Kostendeckung erhoben werden (Formationseinlage etc.). 

4. Bearbeitungsgebühr 

Im Falle mangelnder Kontodeckung, nicht mitgeteilter Kontoänderung oder unberechtigten 
Widerspruchs wird eine Bearbeitungsgebühr von 5,- € erhoben. 

5. Sonstiges 

Jedes aktive Mitglied ab dem vollendeten 14. Lebensjahr ist verpflichtet, seine Arbeitskraft bei 
der Vorbereitung, Durchführung bzw. beim Abbau der vom 1. TSC durchgeführten 
Veranstaltungen einzubringen. 

 


